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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

 

BESONDERER TEIL I  

1 Geltungsbereich   

1.1  Dieser Besondere Teil (I) gilt, ergänzend zum Allge-
meinen Teil, ausschließlich für die Überlassung von 

Standardsoftware sowie per Verweis entsprechend 

für Softwarepflegeleistungen, die im Rahmen der Ge-

schäftsbeziehung zwischen der pmOne GmbH, Ma-

ria-Jacobi-Gasse 1, A-1030 Wien (nachfolgend 

„pmOne“) und dem Auftraggeber (nachfolgend: „Auf-

traggeber“) geschlossen werden, soweit der Auftrag-

geber kein Verbraucher ist. 

1.2  Andere als die in diesem Besonderen Teil (I) genann-

ten Leistungen (etwa Schulungen, Einweisungen, 

Software-Installationen, individuelle Anpassungen 

und Vor-Ort-Support), sind nicht Gegenstand dieser 

Vereinbarung. Derartige Leistungen erbringt pmOne 

separat nach gesonderter Vereinbarung.  

2 Nutzungsrechte an Software und 

Softwarepflegeleistungen  

2.1  pmOne überträgt an den Auftraggeber ein einfaches 

Nutzungsrecht an der Software (auch an im Rahmen 
einer laufenden Softwarepflege überlassener Soft-

ware) auf unbeschränkte Zeit. Der Nutzungsumfang 

ist vertraglich festgelegt und bezieht sich nur auf die 

im Vertrag genannten Software- und Softwarepflege-

leistungen unabhängig davon, ob der Auftraggeber 

auf weitere Produkte oder Produktteile zugreifen 

kann. Der Auftraggeber hält bei der Nutzung die un-

tenstehenden Regeln dieser Ziffer 2 ein:  

2.2  Die Nutzung von Software durch den Auftraggeber ist 

ausschließlich in den nachstehend aufgeführten Ein-

richtungen zu internen Zwecken gestattet:  

a) am Sitz der Gesellschaft  

b) weitere Zweigniederlassungen des Auftragge-

bers (Betriebsstätte(n))  

c) mit dem Auftraggeber zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses im Sinne des § 189a Z 8 UGB ver-

bundenen Unternehmen  

d) bei a) -c) im Rahmen einer Zurverfügungstellung 

von Reporteinsichten an Dritte ohne aktive Nut-

zung durch Dritte  

e) abweichend hiervon nur nach vorheriger schriftli-

cher Zustimmung durch pmOne  

2.3  Soweit nichts anderes vereinbart wurde, ergibt sich 
der Umfang der eingeräumten Nutzungsrechte je 

nach Produkt aus den nachstehend aufgeführten Li-

zenztypen und deren vertraglich festgelegten Anzahl:  

 

a) Die Nutzerlizenz/  Einzelplatzlizenz/  “named  

user“ beinhaltet die lokale Nutzung auf einem be-

liebigen pmOne gemeldeten einzelnen Arbeits-

platz. Nur der registrierte Nutzer darf die Lizenz 

nutzen. Es spielt keine Rolle, ob die betreffende 

Person die Software zu einem beliebigen Zeit-

punkt aktiv nutzt. Die Software darf auf einzelnen 

oder mehreren Computern installiert werden.  

b) Die „Concurrent“-Lizenz beinhaltet den gleich-

zeitigen Zugriff einer vertraglich festgelegten An-

zahl von Anwendern auf die Ressource (Soft-

ware, Prozessor, Server, Datei oder Arbeitsplatz) 

als Höchstgrenze zu einem beliebigen Zeitpunkt. 

Die Ressource kann auf beliebig vielen Arbeits-

plätzen des Auftraggebers installiert werden, die 

parallele aktive Nutzung ist jedoch durch die Zahl 
der erworbenen Lizenzen beschränkt.    

c) Die Serverlizenz beinhaltet die Nutzung der Soft-

ware auf einem beliebigen pmOne gemeldeten 

physikalischen oder virtuellen Computer. Uner-

heblich ist die Zahl zeitgleicher Zugriffe auf diesen 

Server.  

d) Die Testlizenz beinhaltet ausschließlich die Be-

rechtigung, die Software im dazugehörigen Li-

zenztyp a) - c) zu Testzwecken und nicht zu Pro-

duktionszwecken für 30 Tage ab dem Ausliefe-

rungsdatum zu nutzen mit dem Zweck, die Eig-

nung für den Arbeitgeberbetrieb sowie den Zu-

stand der Software festzustellen, ohne dass 
pmOne Sachmängelrechte oder Supportleistun-

gen gewährt. Mit Ablauf des Nutzungszeitraums 

hat der Auftraggeber die Nutzung einzustellen 

und die Software von allen Systemen zu löschen. 

Bei Kauf der Software erfolgt eine Neuausliefe-

rung.  

Eine über die vertragliche Vereinbarung hinausge-
hende Nutzung der Software kann Schadensersatz-

ansprüche der pmOne auslösen. Die erforderliche 

Anzahl an Lizenzen wird unverzüglich bei Feststel-

lung einer solchen Nutzung nachgekauft.  

2.4 Soweit zwischen pmOne und dem Nutzer eines ver-

bundenen Unternehmens oder einer Betriebsstätte 
kein direktes Vertragsverhältnis vorliegt, trägt der Auf-

traggeber bei der Nutzung durch verbundene Unter-

nehmen oder Betriebsstätten dafür Sorge, dass diese 

Nutzer nur auf die für sie bestimmten Daten zugreifen 

können. Der Auftraggeber wird diese Nutzer in geeig-

neter Form auf die Urheberrechte und sonstigen 

Rechte von pmOne hinweisen.  

2.5 Der Auftraggeber ist zur Weitergabe (Veräußerung) 

der Software an Dritte nur berechtigt, sofern: (I) er 

selbst die Nutzung der weitergegebenen Software 

vollständig aufgibt und vorhandene Kopien der Soft-

ware (einschließlich der Sicherungskopien) zerstört 

und (II) er pmOne den Namen und die Anschrift des 

neuen Nutzers der Software mitteilt und (III) der neue 

Nutzer gegenüber pmOne schriftlich sein Einver-

ständnis mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen erklärt hat.  

2.6 Der Auftraggeber ist unter keinen Umständen berech-

tigt, die Software auf Dauer oder vorübergehend an 

Dritte ohne schriftliche Zustimmung der pmOne zu 

vermieten, zu verleasen oder sonst dritten Parteien 

zugänglich zu machen. Soweit der Auftraggeber für 
seine eigenen Zwecke die Software im Rahmen von 

Outsourcing-Maßnahmen durch ein Drittunterneh-

men betreiben lassen will, hat er die vorherige schrift-

liche Zustimmung der pmOne einzuholen, welche 

nicht treuwidrig verweigert werden wird.  

2.7 Änderungen, Erweiterungen und sonstige Umarbei-

tungen sind auf Risiko des Auftraggebers zulässig. Es 

wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bereits 

geringfügige Änderungen zu erheblichen, nicht vor-

hersehbaren Störungen im Ablauf der Software füh-

ren können.  

2.8 Der Auftraggeber wird pmOne informieren, soweit 
Daten und/oder Informationen benötigt werden, um 

die Interoperabilität der Software mit anderer Hard-

und Software herzustellen. Reverse Engineering, Di-

sassemblierung und/oder Dekompilierung der Soft-

ware durch den Auftraggeber ist nur im Rahmen der 

zwingenden Regelungen zur Herstellung der In-

teroperabilität gestattet.  

2.9 Soweit dem Auftraggeber im Rahmen einer Nachbes-

serung oder Softwarepflege Ergänzungen (Patches, 

Änderungen des Bedienerhandbuches) oder Neuauf-
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lagen (Updates /Upgrades), die früheren Auflagen er-
setzen, überlassen werden, unterliegen diese diesen 

Bestimmungen. Sobald der Auftraggeber eine Neu-

auflage produktiv nutzt, erlöschen nach einer Über-

gangsphase von drei Monaten in Bezug auf die vor-

herige Auflage sämtliche Nutzungsrechte.  

2.10 Bei Beendigung der Nutzungsberechtigung des Auf-

traggebers (z.B. bei Rücktritt) vernichtet bzw. löscht 
der Auftraggeber die Software  

(inklusive Sicherungskopien) und bestätigt dies der 

pmOne schriftlich. Ebenfalls endet die Nutzungsbe-

rechtigung bei Verstoß des Auftraggebers gegen die 

in dieser Ziffer 2 des Besonderen Teils (I) geregelten 

Verpflichtungen, wenn pmOne den Verstoß schriftlich 
unter Setzung einer angemessenen Frist zur Unter-

lassung abgemahnt hat und die Frist erfolglos verstri-

chen ist.  

3 Lieferung, Gefahrübergang  

3.1  Lieferung: Die Software wird innerhalb von 30 Tagen 

ab Vertragsschluss in der bei Vertragsschluss aktuel-
len Version entweder durch Lieferung von Datenträ-

gern mit der Standardsoftware dem Auftraggeber 

überlassen oder durch abruffähige Bereitstellung auf 

einer Seite im Internet, die dem Auftraggeber mit den 

Zugangsdaten nach Vertragsschluss mitgeteilt wird, 

zur Verfügung gestellt. Für die rechtzeitige Lieferung 

ist der Versand bzw. Mitteilung der abruffähigen Be-

reitstellung maßgeblich.  

3.2  Bei Lieferung von Software durch Bereitstellung im In-

ternet geht die Gefahr über, wenn die Software den 

Einflussbereich der pmOne (z.B. durch Download) 

verlässt.  

4 Mitwirkungspflicht des Auftragge-
bers  

4.1  Der Auftraggeber hat die Pflicht, bei sich eine nach 

den Vorgaben der Produkt-Dokumentation und Hin-

weisen der pmOne geschaffenen Arbeitsumgebung 
für die Software auf eigene Kosten zu schaffen. Den 

ordnungsgemäßen Betrieb der notwendigen Systeme 

stellen der Auftraggeber sicher.   

4.2  Der Auftraggeber ist verpflichtet die Software gründ-

lich innerhalb angemessener Zeit nach Lieferung auf 

Mangelfreiheit in einer Test-bzw. Entwicklungs- bzw. 

Präproduktionsumgebung zu testen, bevor der Pro-
duktiveinsatz erfolgt. Dies gilt auch für Software-

pflege- und Nacherfüllungsprodukte.  

4.3  Für eine Datensicherung und Virenabwehr hat der 

Auftraggeber nach dem neusten Stand der Technik 

zu sorgen. Die Datensicherung muss in angemesse-

nen Abständen erfolgen, mindestens jedoch täglich, 
damit die Wiederherstellung der Daten mit vertretba-

rem Aufwand sichergestellt ist. Ergebnisse sind regel-

mäßig zu überprüfen.  

5 Gewährleistung  

5.1  pmOne gewährleistet, dass die vertragsgegenständli-

che Software die in der Produkt-Dokumentation bzw. 
Leistungsbeschreibung vereinbarte Beschaffenheit 

hat und, dass bei Übergang der vereinbarten  

Nutzungsrechte (Allgemeiner Teil, Ziffer 4, Besonde-

rer Teil (I) Ziffer 2) keine Rechte Dritter entgegenste-

hen. Eine Garantie dagegen wird nur gewährt, wenn 

diese ausdrücklich als solche bezeichnet worden ist.  

5.2  Bei Vorliegen von wesentlichen Sachmängeln wird 

pmOne nach ihrer Wahl den Mangel beseitigen oder 

dem Auftraggeber eine neue mangelfreie Software 
liefern. Für die Mangelbeseitigung kann es ausrei-

chen, dass pmOne dem Auftraggeber  einen Patch   

oder Bugfix liefert oder zumutbare Umgehungsmög-

lichkeiten aufzeigt. Bei Vorliegen von Rechtsmängeln 

wird pmOne dem Auftraggeber eine rechtlich ein-

wandfreie Benutzungsmöglichkeit nach Wahl der 

pmOne a) an der gelieferten Software oder b) an aus-

getauschter gleichwertiger oder c) geänderter gleich-

wertiger Software verschaffen. Erfüllt die neue Soft-

ware nach Ziffer 5.2 a - c die vertragsgemäßen Anfor-
derungen und ist dem Auftraggeber eine solche Über-

nahme zumutbar, muss der Auftraggeber sie über-

nehmen.  

5.3  Sollte pmOne die Nacherfüllung innerhalb einer vom 

Auftraggeber gesetzten angemessenen Frist endgül-

tig nicht gelingen (mindestens 10 Werktage), kann der 
Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten oder die Ver-

gütung herabsetzen. Schadensersatz oder Ersatz 

vergeblicher Aufwendungen wegen eines Mangels 

werden von pmOne im Rahmen der Grenzen der Haf-

tungsregelung in Ziffer 10 des Allgemeinen Teils ge-

leistet. Im Fall eines Rücktritts werden gegebenenfalls 

im Voraus geleistete Gebühren für nicht in Anspruch 

genommene Softwarepflege- und Supportleistungen 

zurückerstattet.  

5.4  pmOne leistet keine Gewähr dafür, dass die Software 

alle Anforderungen und Wünsche des Auftraggebers 

erfüllt.  

5.5  Von der Gewährleistung ausgenommen sind Schä-
den, die auf eine unsachgemäße Installation durch 

den Auftraggeber oder von ihm beauftragte Dritte zu-

rückzuführen sind sowie die nicht vertragsgemäße 

Bearbeitung der Software einschließlich von pmOne 

nicht autorisierter Arbeiten an der Software.  

5.6  Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung 

der Software. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
der pmOne sowie bei arglistigem Verschweigen eines 

Mangels durch pmOne, bei Personenschäden, bei 

Rechtsmängeln und Garantien gelten die gesetzli-

chen Verjährungsfristen. Gleiches gilt für Ansprüche 

aus dem Produkthaftungsgesetz.  

5.7  Machen Dritte Ansprüche gegenüber dem Auftragge-
ber geltend, die pmOne hindern würden, die ihm ein-

geräumten Nutzungsrechte wahrzunehmen, so unter-

richtet der Auftraggeber pmOne hiervon unverzüglich 

schriftlich. Der Auftraggeber bevollmächtigt pmOne, 

die Auseinandersetzung mit dem Dritten gerichtlich 

und außergerichtlich allein zu führen. Dies vorausge-

setzt, wird pmOne die Ansprüche auf eigene Kosten 

abwehren bzw. den Streit beilegen und den Auftrag-

geber von allen mit der Anspruchsabwehr verbunde-

nen Kosten und Schäden freistellen, es sei denn, 
diese wurden durch pflichtwidriges Verhalten des Auf-

traggebers verursacht.  

5.8   Stellt sich im Rahmen einer vom Auftraggeber ange-

forderten Mängelbeseitigung nachträglich heraus, 

dass die gerügte Störung nicht auf einen nachweisba-

ren Mangel der Software zurückzuführen ist, insbe-
sondere auf einem Bedienungsfehler des Auftragge-

bers beruht oder pmOne nicht zuzuordnen ist (ande-

rer Hersteller), so stellt pmOne dem Auftraggeber den 

entstandenen Aufwand nach der jeweils aktuellen 

Preisliste für Dienstleistungen in Rechnung.  

5.9  Sonstige in dieser Ziffer 5 nicht geregelte Pflichtver-
letzungen sind pmOne stets schriftlich unter Setzung 

einer angemessenen Frist zur Schaffung von Abhilfe 

bzw. Erfüllung zu melden. Schadensersatz oder Er-

satz vergeblicher Aufwendungen werden von pmOne 

im Rahmen der Grenzen der Haftungsregelung in Zif-

fer 10 des Allgemeinen Teils geleistet.  

  


